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12. Wichtige Gesetze 

Gültig ab 11.06.2010 

1. Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) - 

Auszug 

§ 13 Verbraucher 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

§ 14 Unternehmer 
(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsge- 
schäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen berufli- 
chen Tätigkeit handelt. 

(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesell- 
schaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und 
Verbindlichkeiten einzugehen. 

§ 126b Textform 
Ist durch Gesetz Textform vorgeschrieben, so muss die Erklärung in 
einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in 
Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklären- 
den genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der 
Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden. 

§ 286 Verzug des Schuldners 
(1) Leistet der Schuldner auf eine Mahnung des Gläubigers nicht, die 
nach dem Eintritt der Fälligkeit erfolgt, so kommt er durch die Mah- 
nung in Verzug. Der Mahnung stehen die Erhebung der Klage auf die 
Leistung sowie die Zustellung eines Mahnbescheids im Mahnverfah- 
ren gleich. 

(2) Der Mahnung bedarf es nicht, wenn 

1. für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 

2. der Leistung ein Ereignis vorauszugehen hat und eine angemesse- 
ne Zeit für die Leistung in der Weise bestimmt ist, dass sie sich von 
dem Ereignis an nach dem Kalender berechnen lässt, 

3. der Schuldner die Leistung ernsthaft und endgültig verweigert, 

4. aus besonderen Gründen unter Abwägung der beiderseitigen 
Interessen der sofortige Eintritt des Verzugs gerechtfertigt ist. 

(3) Der Schuldner einer Entgeltforderung kommt spätestens in Verzug, 
wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung leistet; dies 
gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, nur, wenn auf 
diese Folgen in der Rechnung oder Zahlungsaufstellung besonders 
hingewiesen worden ist. Wenn der Zeitpunkt des Zugangs der Rech- 
nung oder Zahlungsaufstellung unsicher ist, kommt der Schuldner, der 
nicht Verbraucher ist, spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Emp- 
fang der Gegenleistung in Verzug. 

(4) Der Schuldner kommt nicht in Verzug, solange die Leistung infolge 
eines Umstands unterbleibt, den er nicht zu vertreten hat. 

§ 288 Verzugszinsen 
(1) Eine Geldschuld ist während des Verzugs zu verzinsen. Der 
Verzugszinssatz beträgt für das Jahr fünf Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz. 

(2) Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht beteiligt ist, 
beträgt der Zinssatz für Entgeltforderungen acht Prozentpunkte über 
dem Basiszinssatz. 

(3) Der Gläubiger kann aus einem anderen Rechtsgrund höhere 
Zinsen verlangen. 

(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausge- 
schlossen. 

§ 312b Fernabsatzverträge 
(1) Fernabsatzverträge sind Verträge über die Lieferung von Waren 
oder über die Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich Finanz- 
dienstleistungen, die zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher unter ausschließlicher Verwendung von Fernkommunika- 
tionsmitteln abgeschlossen werden, es sei denn, dass der Vertrags- 
schluss nicht im Rahmen eines für den Fernabsatz organisierten 
Vertriebs- oder Dienstleistungssystems erfolgt. Finanzdienstleistungen 
im Sinne des Satzes 1 sind Bankdienstleistungen sowie Dienstleistun- 
gen im Zusammenhang mit einer Kreditgewährung, Versicherung, 
Altersversorgung von Einzelpersonen, Geldanlage oder Zahlung. 

(2) Fernkommunikationsmittel sind Kommunikationsmittel, die zur 
Anbahnung oder zum Abschluss eines Vertrags zwischen einem 
Verbraucher und einem Unternehmer ohne gleichzeitige körperliche 
Anwesenheit der Vertragsparteien eingesetzt werden können, insbe- 
sondere Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails sowie 
Rundfunk, Tele- und Mediendienste. 

(3) Die Vorschriften über Fernabsatzverträge finden keine Anwendung 
auf Verträge 

1. über Fernunterricht (§ 1 des Fernunterrichtsschutzgesetzes), 

2. über die Teilzeitnutzung von Wohngebäuden (§ 481), 

3. über Versicherungen sowie deren Vermittlung, 

4. über die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen 
Rechten, die Begründung, Veräußerung und Aufhebung von dingli- 
chen Rechten an Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
sowie über die Errichtung von Bauwerken, 

5. über die Lieferung von Lebensmitteln, Getränken oder sonstigen 
Haushaltsgegenständen des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am 
Aufenthaltsort oder am Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unter- 
nehmern im Rahmen häufiger und regelmäßiger Fahrten geliefert 
werden, 

6. über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unter- 
bringung, Beförderung, Lieferung von Speisen und Getränken sowie 
Freizeitgestaltung, wenn sich der Unternehmer bei Vertragsschluss 
verpflichtet, die Dienstleistungen zu einem bestimmten Zeitpunkt oder 
innerhalb eines genau angegebenen Zeitraums zu erbringen, 

7. die geschlossen werden 

a) unter Verwendung von Warenautomaten oder automatisierten 
Geschäftsräumen oder 

b) mit Betreibern von Telekommunikationsmitteln auf Grund der 
Benutzung von öffentlichen Fernsprechern, soweit sie deren Benut- 
zung zum Gegenstand haben. 

(4) Bei Vertragsverhältnissen, die eine erstmalige Vereinbarung mit 
daran anschließenden aufeinander folgenden Vorgängen oder eine 
daran anschließende Reihe getrennter, in einem zeitlichen Zusam- 
menhang stehender Vorgänge der gleichen Art umfassen, finden die 
Vorschriften über Fernabsatzverträge nur Anwendung auf die erste 
Vereinbarung. Wenn derartige Vorgänge ohne eine solche Vereinba- 
rung aufeinander folgen, gelten die Vorschriften über Informations- 
pflichten des Unternehmers nur für den ersten Vorgang. Findet jedoch 
länger als ein Jahr kein Vorgang der gleichen Art mehr statt, so gilt der 
nächste Vorgang als der erste Vorgang einer neuen Reihe im Sinne 
von Satz 2. 

(5) Weitergehende Vorschriften zum Schutz des Verbrauchers bleiben 
unberührt. 

§ 312c Unterrichtung des Verbrauchers bei Fernab- 
satzverträgen 
(1) Der Unternehmer hat den Verbraucher bei Fernabsatzverträgen 
nach Maßgabe des Artikels 246 §§ 1 und 2 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche zu unterrichten. 

(2) Der Unternehmer hat bei von ihm veranlassten Telefongesprächen 
seine Identität und den geschäftlichen Zweck des Kontakts bereits zu 
Beginn eines jeden Gesprächs ausdrücklich offenzulegen. 

(3) Bei Finanzdienstleistungen kann der Verbraucher während der 
Laufzeit des Vertrags jederzeit vom Unternehmer verlangen, dass ihm 
dieser die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in einer Urkunde zur Verfügung stellt. 

(4) Weitergehende Einschränkungen bei der Verwendung von Fern- 
kommunikationsmitteln und weitergehende Informationspflichten auf 
Grund anderer Vorschriften bleiben unberührt. 

§ 312d Widerrufs- und Rückgaberecht bei Fernab- 
satzverträgen 
(1) Dem Verbraucher steht bei einem Fernabsatzvertrag ein 
Widerrufsrecht nach § 355 zu. Anstelle des Widerrufsrechts kann dem 
Verbraucher bei Verträgen über die Lieferung von Waren ein Rückga- 
berecht nach § 356 eingeräumt werden. 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 
nicht vor Erfüllung der Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 des Einführungsgesetzes zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche, bei der Lieferung von Waren nicht vor 
deren Eingang beim Empfänger, bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung und bei 
Dienstleistungen nicht vor Vertragsschluss. 

(3) Das Widerrufsrecht erlischt bei einer Dienstleistung auch dann, 
wenn der Vertrag von beiden Seiten auf ausdrücklichen Wunsch des 
Verbrauchers vollständig erfüllt ist, bevor der Verbraucher sein 
Widerrufsrecht ausgeübt hat. 

(4) Das Widerrufsrecht besteht, soweit nicht ein anderes bestimmt ist, 
nicht bei Fernabsatzverträgen 

1. zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt 
werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten 
sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksen- 
dung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren 
Verfalldatum überschritten würde, 

2. zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von 
Software, sofern die gelieferten Datenträger vom Verbraucher entsie- 
gelt worden sind, 

3. zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten, es sei 
denn, dass der Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch 
abgegeben hat, 

4. zur Erbringung von Wett- und Lotterie-Dienstleistungen, es sei 
denn, dass der Verbraucher seine Vertragserklärung telefonisch 
abgegeben hat, 

5. die in der Form von Versteigerungen (§ 156) geschlossen werden, 

6. die die Lieferung von Waren oder die Erbringung von Finanzdienst- 
leistungen zum Gegenstand haben, deren Preis auf dem Finanzmarkt 
Schwankungen unterliegt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat 
und die innerhalb der Widerrufsfrist auftreten können, insbesondere 
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Dienstleistungen im Zusammenhang mit Aktien, Anteilsscheinen, die 
von einer Kapitalanlagegesellschaft oder einer ausländischen Invest- 
mentgesellschaft ausgegeben werden, und anderen handelbaren 
Wertpapieren, Devisen, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten, oder 

7. zur Erbringung telekommunikationsgestützter Dienste, die auf 
Veranlassung des Verbrauchers unmittelbar per Telefon oder Telefax 
in einem Mal erbracht werden, sofern es sich nicht um Finanzdienst- 
leistungen handelt. 

(5) Das Widerrufsrecht besteht ferner nicht bei Fernabsatzverträgen, 
bei denen dem Verbraucher bereits auf Grund der §§ 495, 506 bis 512 
ein Widerrufs- oder Rückgaberecht nach den §§ 355 oder 356 zusteht. 
Bei Ratenlieferungsverträgen gilt Absatz 2 entsprechend. 

(6) Bei Fernabsatzverträgen über Dienstleistungen hat der Verbrau- 
cher abweichend von § 357 Abs. 1 Wertersatz für die erbrachte 
Dienstleistung nach den Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt 
nur zu leisten, wenn er vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese 
Rechtsfolge hingewiesen worden ist und wenn er ausdrücklich 
zugestimmt hat, dass der Unternehmer vor Ende der Widerrufsfrist mit 
der Ausführung der Dienstleistung beginnt. 

§ 312e Pflichten im elektronischen Geschäftsverkehr 
(1) Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Abschlusses eines 
Vertrags über die Lieferung von Waren oder über die Erbringung von 
Dienstleistungen eines Tele- oder Mediendienstes (Vertrag im elektro- 
nischen Geschäftsverkehr), hat er dem Kunden 

1. angemessene, wirksame und zugängliche technische Mittel zur 
Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe der Kunde Eingabefehler vor 
Abgabe seiner Bestellung erkennen und berichtigen kann, 

2. die in Artikel 246 § 3 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche bestimmten Informationen rechtzeitig vor Abgabe von 
dessen Bestellung klar und verständlich mitzuteilen, 

3. den Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektroni- 
schem Wege zu bestätigen und 

4. die Möglichkeit zu verschaffen, die Vertragsbestimmungen ein- 
schließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bei Vertrags- 
schluss abzurufen und in wiedergabefähiger Form zu speichern. 

Bestellung und Empfangsbestätigung im Sinne von Satz 1 Nr. 3 gelten 
als zugegangen, wenn die Parteien, für die sie bestimmt sind, sie 
unter gewöhnlichen Umständen abrufen können. 

(2) Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 findet keine Anwendung, wenn der 
Vertrag ausschließlich durch individuelle Kommunikation geschlossen 
wird. Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 und Satz 2 findet keine Anwendung, 
wenn zwischen Vertragsparteien, die nicht Verbraucher sind, etwas 
anderes vereinbart wird. 

(3) Weitergehende Informationspflichten auf Grund anderer Vorschrif- 
ten bleiben unberührt. Steht dem Kunden ein Widerrufsrecht gemäß § 
355 zu, beginnt die Widerrufsfrist abweichend von § 355 Abs. 3 Satz 1 
nicht vor Erfüllung der in Absatz 1 Satz 1 geregelten Pflichten. 

§ 312f Kündigung und Vollmacht zur Kündigung 
Wird zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher nach 
diesem Untertitel ein Dauerschuldverhältnis begründet, das ein 
zwischen dem Verbraucher und einem anderen Unternehmer beste- 
hendes Dauerschuldverhältnis ersetzen soll, und wird anlässlich der 
Begründung des Dauerschuldverhältnisses von dem Verbraucher 

1. die Kündigung des bestehenden Dauerschuldverhältnisses erklärt 
und der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur 
Übermittlung der Kündigung an den bisherigen Vertragspartner des 
Verbrauchers beauftragt oder 

2. der Unternehmer oder ein von ihm beauftragter Dritter zur Erklärung 
der Kündigung gegenüber dem bisherigen Vertragspartner des 
Verbrauchers bevollmächtigt, 

bedarf die Kündigung des Verbrauchers oder die Vollmacht zur 
Kündigung der Textform. 

§ 312g Abweichende Vereinbarungen 
Von den Vorschriften dieses Untertitels darf, soweit nicht ein anderes 
bestimmt ist, nicht zum Nachteil des Verbrauchers oder Kunden 
abgewichen werden. Die Vorschriften dieses Untertitels finden, soweit 
nicht ein anderes bestimmt ist, auch Anwendung, wenn sie durch 
anderweitige Gestaltungen umgangen werden. 

§ 346 Wirkungen des Rücktritts 
(1) Hat sich eine Vertragspartei vertraglich den Rücktritt vorbehalten 
oder steht ihr ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des 
Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die 
gezogenen Nutzungen herauszugeben. 

(2) Statt der Rückgewähr oder Herausgabe hat der Schuldner Werter- 
satz zu leisten, soweit 

1. die Rückgewähr oder die Herausgabe nach der Natur des Erlangten 
ausgeschlossen ist, 

2. er den empfangenen Gegenstand verbraucht, veräußert, belastet, 
verarbeitet oder umgestaltet hat, 

3. der empfangene Gegenstand sich verschlechtert hat oder unterge- 
gangen ist; jedoch bleibt die durch die bestimmungsgemäße Inge- 
brauchnahme entstandene Verschlechterung außer Betracht. 

Ist im Vertrag eine Gegenleistung bestimmt, ist sie bei der Berechnung 
des Wertersatzes zugrunde zu legen; ist Wertersatz für den Ge- 
brauchsvorteil eines Darlehens zu leisten, kann nachgewiesen 
werden, dass der Wert des Gebrauchsvorteils niedriger war. 

(3) Die Pflicht zum Wertersatz entfällt, 

1. wenn sich der zum Rücktritt berechtigende Mangel erst während 
der Verarbeitung oder Umgestaltung des Gegenstandes gezeigt hat, 

2. soweit der Gläubiger die Verschlechterung oder den Untergang zu 
vertreten hat oder der Schaden bei ihm gleichfalls eingetreten wäre, 

3. wenn im Falle eines gesetzlichen Rücktrittsrechts die Verschlechte- 
rung oder der Untergang beim Berechtigten eingetreten ist, obwohl 
dieser diejenige Sorgfalt beobachtet hat, die er in eigenen Angelegen- 
heiten anzuwenden pflegt. 

Eine verbleibende Bereicherung ist herauszugeben. 

(4 Der Gläubiger kann wegen Verletzung einer Pflicht aus Absatz 1 
nach Maßgabe der §§ 280 bis 283 Schadensersatz verlangen. 

§ 355 Widerrufsrecht bei Verbraucherverträgen 
(1) Wird einem Verbraucher durch Gesetz ein Widerrufsrecht nach 
dieser Vorschrift eingeräumt, so ist er an seine auf den Abschluss des 
Vertrags gerichtete Willenserklärung nicht mehr gebunden, wenn er 
sie fristgerecht widerrufen hat. Der Widerruf muss keine Begründung 
enthalten und ist in Textform oder durch Rücksendung der Sache 
innerhalb der Widerrufsfrist gegenüber dem Unternehmer zu erklären; 
zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

(2) Die Frist beträgt 14 Tage, wenn dem Verbraucher spätestens bei 
Vertragsschluss eine den Anforderungen des § 360 Abs. 1 entspre- 
chende Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt wird. Bei Fernab- 
satzverträgen steht eine unverzüglich nach Vertragsschluss in Text- 
form mitgeteilte Widerrufsbelehrung einer solchen bei Vertragsschluss 
gleich, wenn der Unternehmer den Verbraucher gemäß Artikel 246 
Abs. 1 Nr 10 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche 
unterrichtet hat. Wird die Widerrufsbelehrung dem Verbraucher nach 
dem gemäß Satz 1 oder Satz 2 maßgeblichen Zeitpunkt mitgeteilt, 
beträgt die Widerrufsfrist einen Monat. Dies gilt auch dann, wenn der 
Unternehmer den Verbraucher über das Widerrufsrecht gemäß Artikel 
246 § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Einführungsgesetzes zum Bürgerli- 
chen Gesetzbuche zu einem späteren als dem in Satz 1 oder Satz 2 
genannten Zeitpunkt unterrichten darf. 

(3) Die Widerrufsfrist beginnt, wenn dem Verbraucher eine den 
Anforderungen des § 360 Abs. 1 entsprechende Belehrung über sein 
Widerrufsrecht in Textform mitgeteilt worden ist. Ist der Vertrag 
schriftlich abzuschließen, so beginnt die Frist nicht, bevor dem 
Verbraucher auch eine Vertragsurkunde, der schriftliche Antrag des 
Verbrauchers oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder Antrags 
zur Verfügung gestellt wird. Ist der Fristbeginn streitig, so trifft die 
Beweislast den Unternehmer. 

(4) Das Widerrufsrecht erlischt spätestens sechs Monate nach 
Vertragsschluss. Diese Frist beginnt bei der Lieferung von Waren nicht 
vor deren Eingang beim Empfänger. Abweichend von Satz 1 erlischt 
das Widerrufsrecht nicht, wenn der Verbraucher nicht entsprechend 
des § 360 Abs. 1 über sein Widerrufsrecht in Textform belehrt worden 
ist, bei Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen ferner nicht, 
wenn der Unternehmer seine Mitteilungspflichten gemäß Artikel 246 § 
2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Satz 2 Nr. 1 und 3 des Einführungsgesetzes 
zum Bürgerlichen Gesetzbuche nicht ordnungsgemäß erfüllt hat. 

§ 356 Rückgaberecht bei Verbraucherverträgen 
(1) Das Widerrufsrecht nach § 355 kann, soweit dies ausdrücklich 
durch Gesetz zugelassen ist, beim Vertragsschluss auf Grund eines 
Verkaufsprospekts im Vertrag durch ein uneingeschränktes Rückga- 
berecht ersetzt werden. Voraussetzung ist, dass 

1. im Verkaufsprospekt eine den Anforderungen des § 360 Abs. 2 
entsprechende Belehrung über das Rückgaberecht enthalten ist und 

2. der Verbraucher den Verkaufsprospekt in Abwesenheit des Unter- 
nehmers eingehend zur Kenntnis nehmen konnte und 

(2) Das Rückgaberecht kann innerhalb der Widerrufsfrist, die jedoch 
nicht vor Erhalt der Sache beginnt, und nur durch Rücksendung der 
Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt werden kann, 
durch Rücknahmeverlangen ausgeübt werden. Im Übrigen sind die 
Vorschriften über das Widerrufsrecht entsprechend anzuwenden. An 
die Stelle von § 360 Abs. 1 tritt § 360 Abs. 2. 

§ 357 Rechtsfolgen des Widerrufs und der Rückga- 
be 
(1) Auf das Widerrufs- und das Rückgaberecht finden, soweit nicht ein 
anderes bestimmt ist, die Vorschriften über den gesetzlichen Rücktritt 
entsprechende Anwendung. § 286 Abs. 3 gilt für die Verpflichtung zur 
Erstattung von Zahlungen nach dieser Vorschrift entsprechend; die 
dort bestimmte Frist beginnt mit der Widerrufs- oder Rückgabeerklä- 
rung des Verbrauchers. Dabei beginnt die Frist im Hinblick auf eine 
Erstattungsverpflichtung des Verbrauchers mit Abgabe dieser Erklä- 
rung, im Hinblick auf eine Erstattungsverpflichtung des Unternehmers 
mit deren Zugang. 

(2) Der Verbraucher ist bei Ausübung des Widerrufsrechts zur Rück- 
sendung verpflichtet, wenn die Sache durch Paket versandt werden 
kann. Kosten und Gefahr der Rücksendung trägt bei Widerruf und 
Rückgabe der Unternehmer. Wenn ein Widerrufsrecht nach § 312d 
Abs. 1 Satz 1 besteht, dürfen dem Verbraucher die regelmäßigen 
Kosten der Rücksendung vertraglich auferlegt werden, wenn der Preis 
der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht 
übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Ver- 
braucher die Gegenleistung oder eine Teilzahlung zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die gelieferte 
Ware nicht der bestellten entspricht. 

(3) Der Verbraucher hat abweichend von § 346 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 
Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme 
der Sache entstandene Verschlechterung zu leisten, wenn er spätes- 
tens bei Vertragsschluss in Textform auf diese Rechtsfolge und eine 
Möglichkeit hingewiesen worden ist, sie zu vermeiden. Bei Fernab- 
satzverträgen steht ein unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform 
mitgeteilter Hinweis einem solchen bei Vertragsschluss gleich, wenn 
der Unternehmer den Verbraucher rechtzeitig vor Abgabe von dessen 
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Vertragserklärung in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmit- 
tel entsprechenden Weise über die Wertersatzpflicht und eine Mög- 
lichkeit zu ihrer Vermeidung unterrichtet hat. Satz 1 gilt nicht, wenn die 
Verschlechterung ausschließlich auf die Prüfung der Sache zurückzu- 
führen ist. § 346 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 findet keine Anwendung, wenn 
der Verbraucher über sein Widerrufsrecht ordnungsgemäß belehrt 
worden ist oder hiervon anderweitig Kenntnis erlangt hat. 

(4) Weitergehende Ansprüche bestehen nicht. 

§ 360 Widerrufs- und Rückgabebelehrung 
(1) Die Widerrufsbelehrung muss deutlich gestaltet sein und dem 
Verbraucher entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels seine wesentliche Rechte deutlich machen. 
Sie muss Folgendes enthalten: 

1. einen Hinweis auf das Recht zum Widerruf, 

2. einen Hinweis darauf, dass der Widerruf keiner Begründung bedarf 
und in Textform oder durch Rücksendung der Sache innerhalb der 
Widerrufsfrist erklärt werden kann, 

3. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, gegenüber 
dem der Widerruf zu erklären ist, und 

4. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Widerrufsfrist sowie 
darauf, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der 
Widerrufserklärung oder der Sache genügt. 

(2) Auf die Rückgabebelehrung ist Absatz 1 Satz 1 entsprechend 
anzuwenden. Sie muss Folgendes enthalten: 

1. einen Hinweis auf das Recht zur Rückgabe, 

2. einen Hinweis darauf, dass die Ausübung des Rückgaberechts 
keiner Begründung bedarf, 

3. einen Hinweis darauf, dass der Rückgaberecht nur durch Rücksen- 
dung der Sache oder, wenn die Sache nicht als Paket versandt 
werden kann, durch Rücknahmeverlangen in Textform innerhalb der 
Rückgabefrist ausgeübt werden kann, 

4. den Namen und die ladungsfähige Anschrift desjenigen, an den die 
Rückgabe zu erfolgen hat oder gegenüber dem das 
Rücknahmeverlangen zu erklären ist, und 

5. einen Hinweis auf Dauer und Beginn der Rückgabefrist sowie 
darauf, dass zur Fristwahrung die rechtzeitige Absendung der Sache 
oder des Rücknahmeverlangens genügt. 

(3) Die dem Verbraucher gemäß § 355 Abs. 3 Satz 1 mitzuteilende 
Widerrufsbelehrung genügt den Anforderungen des Absatzes 1 und 
den diesen ergänzenden Vorschriften dieses Gesetzes, wenn das 
Muster der Anlage 1 zum Einführungsgesetz zum Bürgerlichen 
Gesetzbuche in Textform verwendet wird. Die dem Verbraucher 
gemäß § 356 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 355 Abs. 3 Satz 1 
mitzuteilende Rückgabebelehrung genügt den Anforderungen des 
Absatzes 2 und den diesen ergänzenden Vorschriften dieses Geset- 
zes, wenn das Muster der Anlage 2 zum Einführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetzbuche in Textform verwendet wird. Der Unter- 
nehmer darf unter Beachtung von Absatz 1 Satz 1 in Format und 
Schriftgröße von den Mustern abweichen und Zusätze wir die Firma 
oder ein Kennzeichen des Unternehmers anbringen. 

2. Einführungsgesetz zum Bürgerli- 

chen Gesetzbuche (EGBGB) – Auszug 

Artikel 246 Informationspflichten bei besonderen 
Vertriebsformen 

§ 1 Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen 
(1) Bei Fernabsatzverträgen muss der Unternehmer dem Verbraucher 
rechtzeitig vor Abgabe von dessen Vertragserklärung folgende 
Informationen in einer dem eingesetzten Fernkommunikationsmittel 
entsprechenden Weise klar und verständlich und unter Angabe des 
geschäftlichen Zwecks zur Verfügung stellen: 

1. seine Identität, anzugeben ist auch das öffentliche Unternehmens- 
register, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige 
Registernummer oder gleichwertige Kennung, 

2. die Identität eines Vertreters des Unternehmers in dem Mitglied- 
staat, in dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, wenn es einen 
solchen Vertreter gibt, oder die Identität einer anderen gewerblich 
tätigen Person als dem Anbieter, wenn der Verbraucher mit dieser 
geschäftlich zu tun hat, und die Eigenschaft, in der diese Person 
gegenüber dem Verbraucher tätig wird, 

3. die ladungsfähige Anschrift des Unternehmers und jede andere 
Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen diesem, seinem 
Vertreter oder einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß 
Nummer 2 und dem Verbraucher maßgeblich ist, bei juristischen 
Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen 
eines Vertretungsberechtigten, 

4. wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung sowie Informa- 
tionen darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 

5. die Mindestlaufzeit des Vertrags, wenn dieser eine dauernde oder 
regelmäßig wiederkehrende Leistung zum Inhalt hat, 

6. einen Vorbehalt, eine in Qualität und Preis gleichwertige Leistung 
(Ware oder Dienstleistung) zu erbringen, und einen Vorbehalt, die 
versprochene Leistung im Fall ihrer Nichtverfügbarkeit nicht zu 
erbringen, 

7. den Gesamtpreis der Ware oder Dienstleistung einschließlich aller 
damit verbundenen Preisbestandteile sowie alle über den Unterneh- 
mer abgeführten Steuern oder, wenn kein genauer Preis angegeben 
werden kann, über die Grundlage für seine Berechnung, die dem 
Verbraucher eine Überprüfung des Preises ermöglicht, 

8. gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten 
sowie einen Hinweis auf mögliche weitere Steuern oder Kosten, die 
nicht über den Unternehmer abgeführt oder von ihm in Rechnung 
gestellt werden, 

9. die Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Lieferung oder 
Erfüllung, 

10. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufs- oder Rückga- 
berechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbe- 
sondere Namen und Anschrift desjenigen, gegenüber dem der 
Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs oder der 
Rückgabe, einschließlich Informationen über den Betrag, den der 
Verbraucher im Fall des Widerrufs oder der Rückgabe gemäß § 357 
Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs für die erbrachte Dienstleistung 
zu zahlen hat, 

11. alle spezifischen zusätzlichen Kosten, die der Verbraucher für die 
Benutzung des Fernkommunikationsmittels zu tragen hat, wenn 
solche zusätzlichen Kosten durch den Unternehmer in Rechnung 
gestellt werden, und 

12. eine Befristung der Gültigkeitsdauer der zur Verfügung gestellten 
Informationen, beispielsweise die Gültigkeitsdauer befristeter Angebo- 
te, insbesondere hinsichtlich des Preises. 

… 

§ 2 Weitere Informationspflichten bei Fernabsatzver- 
trägen 
(1) Der Unternehmer hat dem Verbraucher ferner die in Satz 2 
bestimmten Informationen in Textform mitzuteilen, und zwar bei 

1. … 

2. sonstigen Dienstleistungen und bei der Lieferung von Waren 
alsbald, spätestens bis zur vollständigen Erfüllung des Vertrages, bei 
Waren spätestens bis zur Lieferung an den Verbraucher. 

Der Unternehmer hat dem Verbraucher gemäß Satz 1 mitzuteilen: 

1. die Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Ge- 
schäftsbedingungen, 

2. die in § 1 Abs. 1 genannten Informationen 

3. … 

4. bei der Lieferung von Waren oder sonstigen Dienstleistungen ferner 

a) die in § 1 Abs. 2 Nr. 3 genannten Informationen bei Verträgen die 
ein Dauerschuldverhältnis betreffen und für eine längere Zeit als ein 
Jahr oder für unbestimmte Zeit geschlossen sind, sowie 

b Informationen über Kundendienst und geltende Gewährleistungs - 
und Garantiebedingungen. 

(2) … 

(3) Zur Erfüllung seiner Informationspflicht gemäß Absatz 1 Satz 2 Nr. 
2 in Verbindung mit § 1 Nr. 10 über das Bestehen des Widerrufs- oder 
Rückgaberechts kann der Unternehmer die in den Anlagen 1 und 2 für 
die Belehrung über das Widerrufs- oder Rückgaberecht vorgesehenen 
Muster verwenden. Soweit die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 in Verbin- 
dung mit § 1 Abs. 1 Nr. 3 und 10, nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 3 in 
Verbindung mit § 1 Abs. 2 Nr. 3 und nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 4 
Buchstabe b mitzuteilenden Informationen in den Vertragsbestimmun- 
gen einschließlich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten 
sind, bedürfen sie einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten 
Form. 

§ 3 Informationspflichten bei Verträgen im elektroni- 
schen Geschäftsverkehr 
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr muss der Unter- 
nehmer den Kunden unterrichten 

1. über die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertrags- 
schluss führen, 

2. darüber, ob der Vertragstext nach dem Vertragsschluss von dem 
Unternehmer gespeichert wird und ob er dem Kunden zugänglich ist, 

3. darüber, wie er mit den gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs zur Verfügung gestellten technischen 
Mitteln Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkennen und 
berichtigen kann, 

4. über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Spra- 
chen und 

5. über sämtliche einschlägigen Verhaltenskodizes, denen sich der 
Unternehmer unterwirft, sowie die Möglichkeit eines elektronischen 
Zugangs zu diesen Regelwerken. 

 


